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jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro:Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet:www.fdp-born-
heim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 8199713
E-Mail: jenneberg
@googlemail.com

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet:www.gruene-born-
heim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde für
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in der Regel jeden
1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat ab 16 Uhr.
Bitte im Vorzimmer des Bür-
germeisters (Telefon 0 22 22
/ 945 - 101) vorher telefo-
nisch anmelden; damit eine
Vorbereitung des Gesprächs
gewährleistet werden kann.

Störungshotline:
Telefon� 02227 / 93 20 77
oder www.bornheim.de
„Störungsmeldung Straßen-
beleuchtung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Störungsmeldung
Wasser und 
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

der Verbraucherzentrale NRW
Kostenbeitrag: 5 Euro  je 1/2 Stunde

Auskunft bei der Stadt Bornheim
Manuela Domschat
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307
energieberatung@stadt-bornheim.de

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

21. August 2013

Der StadtBetrieb Bornheim AöR führt folgende öffentliche Aus-
schreibung durch: Erweiterung RÜB 135-Pützweide, Kanalbau
Brunnenstraße/Brunnenallee in Bornheim-Roisdorf.

Submission: 05.09.2013, 10.00 Uhr
Informationen unter: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Unterlagen erhältlich unter: www.vmp-rheinland.de

Hinweis auf eine Ausschreibung des StadtBetriebs Bornheim AöR

AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN

Der Wegenutzungsvertrag für das Stromversorgungsnetz der allge-
meinen Versorgung in Bornheim zwischen der Stadt Bornheim und
der RWE Deutschland AG („Altkonzessionsvertrag Strom“) ist zum
31.12.2012 ausgelaufen. Die Stadt Bornheim hat das Vertragsende
des Altkonzessionsvertrags Strom form- und fristgerecht gemäß § 46
Abs. 3 S. 1 EnWG am 10.08.2010 im elektronischen Bundesanzeiger
bekanntgemacht und potenzielle Bewerber aufgefordert, ihr Interes-
se am Neuabschluss des Konzessionsvertrags schriftlich bis zum
30.11.2010 zu bekunden. In diesem Zusammenhang hat die Stadt
ebenfalls auf ihre Erwägungen im Hinblick auf die Umsetzung mög-
licher gemeinsamer Kooperationsmodelle hingewiesen. Nach dieser
Bekanntmachung haben mehrere Unternehmen ihr Interesse an
dem Neuabschluss eines Wegenutzungsvertrags für das Stromver-
sorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Bornheim
sowie zur Umsetzung eines Kooperationsmodells gemeinsam mit
der Stadt Bornheim fristgerecht bekundet. 
Die Stadt Bornheim hat das Verfahren zum Neuabschluss eines
Stromkonzessionsvertrags bzw. zur Auswahl eines Kooperations-
partners für den künftigen Stromnetzbetrieb in Bornheim von An-
fang an mit Blick auf ihre Verantwortung für die Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz i.V.m. GO
NRW) und für die Erreichung der Ziele des § 1 EnWG geführt. 
Die Umsetzung eines Kooperationsmodells (Pachtmodell) entspre-
chend den in den Auswahlkriterien niedergelegten Vorstellungen
der Stadt Bornheim eröffnet der Stadt Bornheim die Möglichkeit, im
Strombereich aktiv und mit Blick auf die Ziele des § 1 EnWG auf den
Betrieb und den Ausbau der örtlichen Versorgungsinfrastruktur Ein-
fluss zu nehmen. 
Nach Durchführung eines transparenten und diskriminierungsfreien
Auswahlverfahrens hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung
am 13.08.2013 nach eingehender Prüfung und Auswertung der An-
gebote beschlossen, den neuen Wegenutzungsvertrag für das

Stromversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Sinne des §
46 Abs. 2 EnWG („Stromkonzessionsvertrag“) für das Gebiet der
Stadt Bornheim in Umsetzung eines von der RheinEnergie AG vor-
gelegten Kooperationsangebots (Pachtmodell) mit der Koopera-
tionsgesellschaft Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG abzuschlie-
ßen. Der Neukonzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. 
Das Kooperationsangebot (Pachtmodell) der RheinEnergie AG stellt
im Vergleich der vorgelegten verbindlichen Angebote anhand der
von der Stadt Bornheim festgelegten Auswahlkriterien und unter Be-
rücksichtigung der mit § 1 EnWG verfolgten Ziele das aus Sicht der
Stadt Bornheim beste Konzessionsvertragsangebot dar. Es ist von
den vorgelegten Angeboten am besten geeignet, die Ziele des § 1
EnWG (Sicherheit, Preisgünstigkeit, Verbraucherfreundlichkeit, Effi-
zienz und Umweltverträglichkeit des Netzbetriebs) im Gebiet der
Stadt Bornheim zu erfüllen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf
die Ziele der „Preisgünstigkeit“ (unter anderem günstige Netzan-
schlusskosten und Baukostenzuschüsse) und des sicheren und effi-
zienten Netzbetriebs (unter anderem Standortkonzept, Regulie-
rungskonzept/Investitionskonzept). Des Weiteren deckt das Koope-
rationsangebot der RheinEnergie AG am besten die Chancen und Ri-
siken sowie das Entwicklungspotenzial des Kooperationsmodells
und des Netzbewirtschaftungsmodells ab. 
Der Rat der Stadt Bornheim hat mit seiner Entscheidung zum Ab-
schluss des Konzessionsvertrags Strom mit der Stromnetz Bornheim
GmbH & Co. KG in Umsetzung des Kooperationsangebots der Rhein-
Energie AG die Voraussetzungen für eine möglichst sichere, preis-
günstige, effiziente, verbraucherfreundliche und umweltverträgliche
Stromversorgung im Gebiet der Stadt Bornheim geschaffen.

Bornheim, den 14.08.2013
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Bornheim

gemäß § 46 Abs. 3 Satz 6 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bornheim in
der Ortschaft Bornheim / frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Aufgrund § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in
der derzeit geltenden Fassung hat der Rat
der Stadt Bornheim am 13.08.2013 be-
schlossen, für den Entwurf der 3. Änderung
des Flächennutzungsplans in der Ortschaft
Bornheim die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit durchzuführen und die Planung
für die Dauer von 4  Wochen öffentlich aus-
zulegen und eine Einwohnerversammlung
durchzuführen.
Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Born-
heim südlich des Freibads zwischen der Kö-
nigstraße, der Rilkestraße und dem Roisdor-
fer-Bornheimer Bach und umfasst den süd-
lichen Teilbereich des Flurstücks 873, Flur
26 in der Gemarkung Bornheim-Brenig. Die
Auslegung zur Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Änderung des Flächennutzungsplans
erfolgt in der Zeit vom 29.08.2013 bis zum
25.09.2013 einschließlich bei der Stadtver-
waltung Bornheim, Fachbereich 7, Stadtpla-
nung und Grundstücksneuordnung, auf dem
Flur zwischen Zimmer 407 und 414, Rat-

hausstraße 2, 53332 Bornheim, während der
Besuchszeiten für Offenlagen:
Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr.
Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 405, 407,
409, 411 und 414.
Während dieser Zeit werden die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung öffent-
lich dargelegt. Es wird allgemein Gelegen-
heit zur Äußerung und zur Erörterung gege-
ben. Zusätzlich wird die Planung in einer
Einwohnerversammlung erläutert, die am
Mittwoch, 04.09.2013, um 18.30 Uhr im
Rathaus Bornheim, Ratssaal, Rathausstraße
2, 53332 Bornheim, stattfindet. Darüber hin-
aus können die Planunterlagen im Internet
unter www.bornheim.de eingesehen wer-
den. Auf die beiliegende Übersichtsskizze,
die den Änderungsbereich grob darstellt,
wird hingewiesen.

Bornheim, den 14.08.2013
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Bebauungsplan Bo 23 in der Ortschaft Bornheim /
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Aufgrund § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in
der derzeit geltenden Fassung hat der Rat
der Stadt Bornheim am 13.08.2013 be-
schlossen, für den Entwurf des Bebauungs-
plans Bo 23 in der Ortschaft Bornheim die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
durchzuführen und die Planung für die Dau-
er von 4 Wochen öffentlich auszulegen und
eine Einwohnerversammlung durchzufüh-
ren.
Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Born-
heim südlich des Freibads zwischen der Kö-
nigstraße, der Rilkestraße und dem Roisdor-
fer-Bornheimer Bach und umfasst den süd-
lichen Teilbereich des Flurstücks 873, Flur
26 in der Gemarkung Bornheim-Brenig. Die
Auslegung zur Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Aufstellung des Bebauungsplans er-
folgt in der Zeit vom 29.08.2013 bis zum
25.09.2013 einschließlich bei der Stadtver-
waltung Bornheim, Fachbereich 7, Stadtpla-
nung und Grundstücksneuordnung, auf dem
Flur zwischen Zimmer 407 und 414, Rat-

hausstraße 2, 53332 Bornheim, während der
Besuchszeiten für Offenlagen:
Montag bis Freitag 8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr.
Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 405, 407,
409, 411 und 414.
Während dieser Zeit werden die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung öffent-
lich dargelegt. Es wird allgemein Gelegen-
heit zur Äußerung und zur Erörterung gege-
ben. Zusätzlich wird die Planung in einer
Einwohnerversammlung erläutert, die am
Mittwoch, 04.09.2013, um 18.30 Uhr im
Rathaus Bornheim, Ratssaal, Rathausstraße
2, 53332 Bornheim, stattfindet. Darüber hin-
aus können die Planunterlagen im Internet
unter www.bornheim.de eingesehen wer-
den. Auf die beiliegende Übersichtsskizze,
die den Planbereich grob darstellt, wird hin-
gewiesen.

Bornheim, den 14.08.2013
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister
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